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Vollständiger Text
Verordnung über Lebensmittelkontaktmaterialien und über Strafbestimmungen für Verstöße gegen zugehörige EU-Rechtsakte1
Gemäß § 25, § 25 a, § 49 Absatz 1 und § 60 Absatz 3 des Gesetzes über Lebensmittel, vgl. die Bekanntmachung eines neuen Gesetzes Nr. 999 vom 2. Juli 2018, wird nach Ermächtigung gemäß § 7 Nummer 3 der Verordnung Nr. 1614 vom 18. Dezember 2018 über die Aufgaben und Befugnisse der Veterinär- und Lebensmittelbehörde Folgendes erlassen:
Kapitel 1
Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
§ 1. Die Verordnung gilt für Lebensmittelkontaktmaterialien, die unter die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG, fallen.
§ 2. In dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:
1) Zellglasfolie: Eine dünne Folie, die aus einer raffinierten Zellulose aus nicht wiederverarbeitetem Holz oder nicht wiederverarbeiteter Baumwolle gewonnen wird. Um den technischen Anforderungen zu genügen, können geeignete Stoffe entweder in der Masse oder auf der Oberfläche beigefügt werden. Zellglasfolien können auf einer oder auf beiden Seiten beschichtet sein. Zu Zellglasfolien zählen:
a unbeschichtete Zellglasfolien,
b beschichtete Zellglasfolien mit einer aus Zellulose gewonnenen Beschichtung oder
c beschichtete Zellglasfolien mit einer aus Kunststoff bestehenden Beschichtung.
2) Keramikgegenstände: Aus einer Mischung anorganischer Stoffe mit einem im allgemeinen hohen Gehalt an Ton oder Silikat unter möglichem Zusatz von geringen Mengen organischer Stoffe hergestellte Gegenstände. Sie werden zunächst ausgeformt, und die erhaltene Form wird danach durch Brennen endgültig fixiert. Sie können hochgebrannt, mit Glasuren und/oder Dekors versehen werden.
3) Papier und Pappe: Materialien und Gegenstände aus natürlichen Cellulosefasern, sowohl gebleicht als auch ungebleicht, aus primären und recycelten Quellen. Darüber hinaus können Papier und Pappe synthetische Fasern, funktionale Zusatzstoffe und andere Behandlungsmittel, polymere Bindemittel für organische und anorganische Pigmente und Kunststofffolie enthalten. Ferner können Papier und Pappe Druckfarben, Lack, Beschichtungen, Leimstoffe und Kunststofffolie enthalten, die bei der Verarbeitung verwendet werden.
§ 3. Im Sinne der vorliegenden Verordnung sind Lebensmittelkontaktmaterialien Materialien und Gegenstände gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG.
§ 4. In der vorliegenden Verordnung wird der Begriff „Kunststoff“ gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nummer 1 Buchstabe a und b der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sowie gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 3 Nummer 2 derselben Verordnung verwendet.
Absatz 2. Bei der Anwendung dieser Verordnung gelten im Übrigen die entsprechenden Begriffsbestimmungen in Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
§ 5. Neben den Begriffsbestimmungen in § 2–4 gelten die Begriffsbestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG.
Kapitel 2
Inverkehrbringen, Verwendung und Rücknahme
§ 6. Lebensmittelkontaktmaterialien dürfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie nicht den allgemeinen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG, und der aufgrund dieser Verordnung erlassenen Vorschriften entsprechen.
Absatz 2. Unternehmen, die Lebensmittel einführen, herstellen und/oder verpacken, dürfen keine Lebensmittelkontaktmaterialien verwenden, die nicht den allgemeinen Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG und der aufgrund dieser Verordnung erlassenen Vorschriften entsprechen. Gleichzeitig darf das Unternehmen Lebensmittelkontaktmaterialien nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
§ 7. Lebensmittelkontaktmaterialien aus Pappe und Papier, in denen per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) enthalten sind, dürfen nicht in Verkehr gebracht werden.
Absatz 2. Abweichend von Absatz 1 können Lebensmittelkontaktmaterialien aus Pappe und Papier, in denen per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) enthalten sind, in Verkehr gebracht werden, sofern im Produkt eine funktionelle Barriere verwendet wird, die eine Migration der Substanzen in das Lebensmittel verhindert.
§ 8. Falls ein Unternehmer, Hersteller oder Importeur von Lebensmittelkontaktmaterialien annimmt oder Grund zu der Annahme hat, dass Lebensmittelkontaktmaterialien, die das Unternehmen hergestellt, eingeführt oder vertrieben hat, nicht den Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit entsprechen, und die Produkte nicht mehr vom Unternehmer, Hersteller oder Importeur kontrolliert werden, muss dieser Vorkehrungen für die Rücknahme der betreffenden Lebensmittelkontaktmaterialien vom Markt treffen.
Absatz 2. In den in Absatz 1 genannten Fällen muss der Unternehmer, Hersteller oder Importeur unverzüglich die Veterinär- und Lebensmittelbehörde unterrichten.
Absatz 3. Wenn Lebensmittelkontaktmaterialien den Verbraucher bereits erreicht haben, muss der Unternehmer, Hersteller oder Importeur die Verbraucher effektiv und genau über den Grund für die Rücknahme der Ware unterrichten. Erforderlichenfalls muss das Unternehmen die Ware vom Verbraucher zurückrufen.
Kapitel 3
Besondere Herstellungs-, Verwendungs- und Prüfbedingungen usw. für bestimmte Lebensmittelkontaktmaterialien
Kunststoff und recycelter Kunststoff
§ 9. Bei der Verwendung von Additiven, die ausschließlich als Oberflächenbiozide fungieren und die dazu bestimmt sind, im fertigen Material oder Gegenstand zu verbleiben, dürfen nur die in Anhang 1 aufgeführten Biozide verwendet werden, und zwar nur gemäß den im Anhang genannten Einschränkungen und/oder Spezifikationen.
Vinylchlorid
§ 10. Lebensmittelkontaktmaterialien dürfen an Lebensmittel, die mit ihnen in Berührung kommen oder in Berührung gekommen sind, kein Vinylchlorid abgeben, das nach dem den Kriterien des Anhangs 2 entsprechenden Verfahren nachweisbar ist.
Zellglasfolie
§ 11. Bei der Herstellung der in § 2 Nummer 1 Buchstabe a und b genannten Zellglasfolien dürfen nur die in Anhang 3 aufgeführten Stoffe oder Stoffgruppen unter Einhaltung der dort genannten Voraussetzungen verwendet werden.
Absatz 2. Bei der Herstellung von in § 2 Nummer 1 Buchstabe c genannten Zellglasfolien dürfen vor der Beschichtung nur die in Anhang 3 aufgeführten Stoffe oder Stoffgruppen unter Einhaltung der dort genannten Voraussetzungen verwendet werden. Bei der Herstellung der auf die in § 2 Nummer 1 Buchstabe c genannten Folien aufzubringenden Beschichtung dürfen nur die in den Anhängen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, aufgeführten Stoffe oder Stoffgruppen unter Einhaltung der dort genannten Voraussetzungen verwendet werden, wobei Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, zu berücksichtigen ist.
Absatz 3. Abweichend von Absatz 1 und 2 können andere Stoffe oder Stoffgruppen als Farbstoffe oder Bindemittel verwendet werden, sofern diese Stoffe nicht auf Lebensmittel übergehen.
Absatz 4. Lebensmittelkontaktmaterialien aus den in § 2 Nummer 1 Buchstabe c genannten Zellglasfolien müssen den Vorschriften zu Kunststoff entsprechen, vgl. die Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
§ 12. Die bedruckte Seite einer Zellglasfolie darf nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
§ 13. Die Vorschriften in § 11 gelten nicht für Kunstdärme aus Zellglas.
Keramikgegenstände, emaillierte Gegenstände und Glaswaren
§ 14. Keramikgegenstände, emaillierte Gegenstände und Glaswaren dürfen nicht mehr Blei oder Kadmium abgeben als in Anhang 4 angegeben, vgl. jedoch Absatz 2.
Absatz 2. Geben Keramikgegenstände, emaillierte Gegenstände oder Glaswaren Blei oder Kadmium in Mengen ab, die die in Anhang 4 angegebenen Grenzwerte zwar überschreiten, jedoch um nicht mehr als 50 %, kann die Charge rechtmäßig verkauft werden, wenn Analysen von mindestens 3 anderen Gegenständen derselben Form und Abmessungen und mit demselben Dekor und denselben Glasuren ergeben, dass die von diesen Gegenständen abgegebenen durchschnittlichen Mengen Blei oder Kadmium die in Anhang 4 angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten und keiner dieser Gegenstände diese Grenzwerte um mehr als 50 % überschreitet.
Absatz 3. Keramikgegenstände, emaillierte Gegenstände und Glaswaren müssen den in § 16 der vorliegenden Verordnung festgelegten Grundvorschriften für die allgemeine und spezifische Prüfung der Migration entsprechen.
Kapitel 4
Besondere Dokumentations- und Erklärungsanforderungen
§ 15. Lebensmittelkontaktmaterialien müssen Konformitätserklärungen gemäß den in Anhang 5 festgelegten Anforderungen beigefügt sein. Darüber hinaus muss der Unternehmer auf Nachfrage sachdienliche Unterlagen beschaffen, vgl. Anhang 5.
Absatz 2. Die Anforderung in Absatz 1 Satz 1 gilt als erfüllt, wenn die Konformitätserklärungen auf der Website des Herstellers oder Importeurs verfügbar sind und die nächste Stufe der Kette hierüber informiert wurde.
Absatz 3. Die mit Lebensmittelkontaktmaterialien befassten Unternehmen müssen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, dokumentieren, dass die Lebensmittelkontaktmaterialien in Einklang mit den Vorschriften derselben Verordnung hergestellt wurden, vgl. auch § 25 der Verordnung Nr. 1404 vom 29. November 2018 über die Zulassung und Anmeldung von Lebensmittelbetrieben usw.
Kapitel 5
Migrationsprüfung
Keramikgegenstände, emaillierte Gegenstände und Glaswaren
§ 16. Die Migration von Blei und Kadmium aus Keramikgegenständen, emaillierten Gegenständen oder Gegenständen aus Glas wird gemäß Anhang 6 bestimmt.
Absatz 2. Besteht ein Keramikgegenstand aus einem Behälter und einem Keramikdeckel, so gilt als Grenzwert für die Blei- und Kadmiumlässigkeit (gemessen in mg/dm2 oder mg/l) der Wert, der für den Behälter allein gilt.
Absatz 3. Der Behälter allein und die innere Oberfläche des Deckels werden unter den gleichen Bedingungen getrennt geprüft. Die Summe der beiden so festgestellten Blei- und/oder Kadmiumlässigkeitswerte wird je nach Fall auf die Fläche oder das Volumen des Behälters allein bezogen.
Kapitel 6
Strafbestimmungen und Inkrafttreten
§ 17. Falls nicht aufgrund eines anderen Gesetzes eine höhere Strafe zu verhängen ist, wird mit einer Geldbuße bestraft, wer gegen §§ 6–8, §§ 9–12 oder §§ 14–15 verstößt.
Absatz 2. Das Strafmaß kann auf eine Haftstrafe von bis zu 2 Jahren erhöht werden, falls der Verstoß durch eine Handlung oder Unterlassung vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt ist und durch den Verstoß:
1) Gesundheitsschäden verursacht wurden oder die Gefahr von Gesundheitsschäden bestand oder falls
2) die betreffende Person einen finanziellen Vorteil für sich selbst oder andere erreicht oder angestrebt hat.
Absatz 3. Gesellschaften usw. (juristische Personen) können nach den Vorschriften in Kapitel 5 des Strafgesetzbuches haftbar gemacht werden.
§ 18. Falls nicht aufgrund eines anderen Gesetzes eine höhere Strafe zu verhängen ist, wird mit einer Geldbuße bestraft, wer gegen folgende Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Aufhebung der Richtlinien 80/590/EWG und 89/109/EWG verstößt:
1) Artikel 3.
2) Artikel 4 Absatz 1 oder Absatz 3–6.
3) Artikel 11 Absatz 5.
4) Artikel 15.
5) Artikel 17.
Absatz 2. Das Strafmaß kann auf eine Haftstrafe von bis zu 2 Jahren erhöht werden, falls der Verstoß durch eine Handlung oder Unterlassung vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt ist und durch den Verstoß:
1) Gesundheitsschäden verursacht wurden oder die Gefahr von Gesundheitsschäden bestand oder falls
2) die betreffende Person einen finanziellen Vorteil für sich selbst oder andere erreicht oder angestrebt hat.
Absatz 3. Gesellschaften usw. (juristische Personen) können nach den Vorschriften in Kapitel 5 des Strafgesetzbuches haftbar gemacht werden.
§ 19. Falls nicht aufgrund eines anderen Gesetzes eine höhere Strafe zu verhängen ist, wird mit einer Geldbuße bestraft, wer gegen folgende Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, verstößt:
1) Artikel 4.
2) Artikel 5.
3) Artikel 6.
4) Artikel 7.
Absatz 2. Das Strafmaß kann auf eine Haftstrafe von bis zu 2 Jahren erhöht werden, falls der Verstoß durch eine Handlung oder Unterlassung vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt ist und durch den Verstoß:
1) Gesundheitsschäden verursacht wurden oder die Gefahr von Gesundheitsschäden bestand oder falls
2) die betreffende Person einen finanziellen Vorteil für sich selbst oder andere erreicht oder angestrebt hat.
Absatz 3. Gesellschaften usw. (juristische Personen) können nach den Vorschriften in Kapitel 5 des Strafgesetzbuches haftbar gemacht werden.
§ 20. Falls nicht aufgrund eines anderen Gesetzes eine höhere Strafe zu verhängen ist, wird mit einer Geldbuße bestraft, wer gegen folgende Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1895/2005 der Kommission vom 18. November 2005 über die Beschränkung der Verwendung bestimmter Epoxyderivate in Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, verstößt:
1) Artikel 2.
2) Artikel 3.
3) Artikel 4.
4) Artikel 5.
5) Artikel 6 Absatz 4.
Absatz 2. Das Strafmaß kann auf eine Haftstrafe von bis zu 2 Jahren erhöht werden, falls der Verstoß durch eine Handlung oder Unterlassung vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt ist und durch den Verstoß:
1) Gesundheitsschäden verursacht wurden oder die Gefahr von Gesundheitsschäden bestand oder falls
2) die betreffende Person einen finanziellen Vorteil für sich selbst oder andere erreicht oder angestrebt hat.
Absatz 3. Gesellschaften usw. (juristische Personen) können nach den Vorschriften in Kapitel 5 des Strafgesetzbuches haftbar gemacht werden.
§ 21. Falls nicht aufgrund eines anderen Gesetzes eine höhere Strafe zu verhängen ist, wird mit einer Geldbuße bestraft, wer gegen folgende Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 282/2008 der Kommission vom 27. März 2008 über Materialien und Gegenstände aus recyceltem Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006, verstößt:
1) Artikel 3 Absatz 1.
2) Artikel 7 Absatz 1–2.
3) Artikel 11.
4) Artikel 12.
Absatz 2. Das Strafmaß kann auf eine Haftstrafe von bis zu 2 Jahren erhöht werden, falls der Verstoß durch eine Handlung oder Unterlassung vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt ist und durch den Verstoß:
1) Gesundheitsschäden verursacht wurden oder die Gefahr von Gesundheitsschäden bestand oder falls
2) die betreffende Person einen finanziellen Vorteil für sich selbst oder andere erreicht oder angestrebt hat.
Absatz 3. Gesellschaften usw. (juristische Personen) können nach den Vorschriften in Kapitel 5 des Strafgesetzbuches haftbar gemacht werden.
§ 22. Falls nicht aufgrund eines anderen Gesetzes eine höhere Strafe zu verhängen ist, wird mit einer Geldbuße bestraft, wer gegen folgende Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 450/2009 der Kommission vom 29. Mai 2009 über aktive und intelligente Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, verstößt:
1) Artikel 4.
2) Artikel 5.
3) Artikel 9.
4) Artikel 10.
5) Artikel 11.
6) Artikel 12.
7) Artikel 13.
8) Artikel 14.
Absatz 2. Das Strafmaß kann auf eine Haftstrafe von bis zu 2 Jahren erhöht werden, falls der Verstoß durch eine Handlung oder Unterlassung vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt ist und durch den Verstoß:
1) Gesundheitsschäden verursacht wurden oder die Gefahr von Gesundheitsschäden bestand oder falls
2) die betreffende Person einen finanziellen Vorteil für sich selbst oder andere erreicht oder angestrebt hat.
Absatz 3. Gesellschaften usw. (juristische Personen) können nach den Vorschriften in Kapitel 5 des Strafgesetzbuches haftbar gemacht werden.
§ 23. Falls nicht aufgrund eines anderen Gesetzes eine höhere Strafe zu verhängen ist, wird mit einer Geldbuße bestraft, wer gegen folgende Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, verstößt:
1) Artikel 4.
2) Artikel 5.
3) Artikel 6 Absatz 3.
4) Artikel 8.
5) Artikel 9.
6) Artikel 10.
7) Artikel 11.
8) Artikel 12.
9) Artikel 13.
10) Artikel 14 Absatz 1, Absatz 3 oder Absatz 5.
11) Artikel 15.
12) Artikel 16.
13) Artikel 17.
Absatz 2. Das Strafmaß kann auf eine Haftstrafe von bis zu 2 Jahren erhöht werden, falls der Verstoß durch eine Handlung oder Unterlassung vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt ist und durch den Verstoß:
1) Gesundheitsschäden verursacht wurden oder die Gefahr von Gesundheitsschäden bestand oder falls
2) die betreffende Person einen finanziellen Vorteil für sich selbst oder andere erreicht oder angestrebt hat.
Absatz 3. Gesellschaften usw. (juristische Personen) können nach den Vorschriften in Kapitel 5 des Strafgesetzbuches haftbar gemacht werden.
§ 24. Falls nicht aufgrund eines anderen Gesetzes eine höhere Strafe zu verhängen ist, wird mit einer Geldbuße bestraft, wer gegen folgende Vorschriften der Verordnung (EU) 2018/213 der Kommission vom 12. Februar 2018 über die Verwendung von Bisphenol A in Lacken und Beschichtungen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 hinsichtlich der Verwendung dieses Stoffes in Lebensmittelkontaktmaterialien aus Kunststoff, verstößt:
1) Artikel 2.
2) Artikel 3.
3) Artikel 4.
Absatz 2. Das Strafmaß kann auf eine Haftstrafe von bis zu 2 Jahren erhöht werden, falls der Verstoß durch eine Handlung oder Unterlassung vorsätzlich oder grob fahrlässig erfolgt ist und durch den Verstoß:
1) Gesundheitsschäden verursacht wurden oder die Gefahr von Gesundheitsschäden bestand oder falls
2) die betreffende Person einen finanziellen Vorteil für sich selbst oder andere erreicht oder angestrebt hat.
Absatz 3. Gesellschaften usw. (juristische Personen) können nach den Vorschriften in Kapitel 5 des Strafgesetzbuches haftbar gemacht werden.
§ 25. Die Verordnung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft.
Absatz 2. Die Verordnung Nr. 1248 vom 30. Oktober 2018 über Lebensmittelkontaktmaterialien wird aufgehoben.
Absatz 3. Lebensmittelkontaktmaterialien aus Papier und Pappe, die nicht den Anforderungen in § 7 entsprechen, jedoch mit § 6 Absatz 1 in Einklang stehen und vor dem 1. Juli 2020 in Verkehr gebracht wurden, können bis zur Erschöpfung der Bestände weiter in Verkehr gebracht werden.

Anhang 1
Verzeichnis der Additive, die ausschließlich als Oberflächenbiozide fungieren und die dazu bestimmt sind, im fertigen Gegenstand zu verbleiben, vgl. § 9
		PM/REF-Nr.
	CAS-Nummer
	Chemische Bezeichnung
	Beschränkungen und/oder Spezifikationen

	86432/40
	-
	Silberhaltiges Glas (Silber-Magnesium-Aluminium-Natrium-Phosphat-Silikat-Borat), Silbergehalt weniger als 0,5 %
	SML = 0,05 mg Ag/kg

	86432/60
	-
	Silberhaltiges Glas (Silber-Magnesium-Natrium-Phosphat), Silbergehalt weniger als 3 %
	SML = 0,05 mg Ag/kg

	86434
	-
	Silber-Natriumhydrogen-Zirconium-Phosphat
	SML = 0,05 mg Ag/kg

	86437
	-
	Silber Zeolith A (Silber-Zink-Natrium-Ammonium-Aluminosilikat), Silbergehalt 2–5 %
	SML = 0,05 mg Ag/kg

	86437/50
	-
	Silber-Zink-Aluminium-Bor-Phosphat-Glas, gemischt mit 5–20 % Bariumsulfat, Silbergehalt 0,35–0,6 %
	SML = 0,05 mg Ag/kg

	86438
	-
	Silber-Zink Zeolith A (Silber-Zink-Natrium-Aluminosilikat-Calciummetaphosphat), Silbergehalt 1–1,6 %
	SML = 0,05 mg Ag/kg

	86438/50
	-
	Silber-Zink Zeolith A (Silber-Zink-Natrium-Magnesium-Aluminosilikat-Calciumphosphat), Silbergehalt 0,34–0,54
	SML = 0,05 mg Ag/kg

	86430
	-
	20 % (m/m) Silberchlorid, geschichtet auf 80 % (m/m) Titandioxid
	SML = 0,05 mg Ag/kg

	86432
	-
	Silberhaltiges Glas (Silber-Magnesium-Calcium-Phosphat-Borat)
	SML = 0,05 mg Ag/kg






Anhang 2
Kriterien für das Verfahren zur Bestimmung des Vinylchloridgehalts von Lebensmittelkontaktmaterialien und zur Bestimmung des von Lebensmittelkontaktmaterialien abgegebenen Vinylchlorids, vgl. § 10
1) Die Bestimmung des Vinylchloridgehalts von Lebensmittelkontaktmaterialien und die Bestimmung des von Lebensmittelkontaktmaterialien auf Lebensmittel übergegangenen Vinylchlorids erfolgen mittels „Gaschromatographie“ unter Verwendung der „Head-Space“-Technik.
2) Bei der Bestimmung des von Lebensmittelkontaktmaterialien auf Lebensmittel übergangenen Vinylchlorids beträgt die untere Nachweisgrenze 0,01 mg/kg.
3) Bei Lebensmitteln wird grundsätzlich das von Lebensmittelkontaktmaterialien auf die Lebensmittel übergegangene Vinylchlorid bestimmt. Wenn sich die Bestimmung bei gewissen Lebensmitteln aus technischen Gründen als unmöglich erweist, können die Mitgliedstaaten für diese Lebensmittel die Bestimmung durch Simulatoren zulassen.

Anhang 3
Verzeichnis der für die Herstellung von Zellglasfolien zugelassenen Stoffe, vgl. § 11
Beschreibung der Zellglasfolie
Zellglasfolie ist eine dünne Folie, die aus einer raffinierten Zellulose aus nicht wiederverarbeitetem Holz oder nicht wiederverarbeiteter Baumwolle gewonnen wird. Um den technischen Anforderungen zu genügen, können geeignete Stoffe entweder in der Masse oder auf der Oberfläche beigefügt werden. Zellglasfolien können auf einer oder auf beiden Seiten beschichtet sein.
Verzeichnis der für die Herstellung von Zellglasfolien zugelassenen Stoffe
– Die im ersten und zweiten Teil dieses Anhangs angegebenen Prozentsätze sind als Verhältnis Masse/Masse (m/m) dargestellt und werden im Verhältnis zu der Menge an wasserfreier unbeschichteter Zellglasfolie berechnet.
– Die üblichen technischen Bezeichnungen sind in eckigen Klammern angegeben.
– Die verwendeten Stoffe müssen im Hinblick auf die Reinheitskriterien von guter technischer Qualität sein.
Abschnitt A
		Zellglasfolie ohne Beschichtung 
Bezeichnung
	Einschränkungen

	A.
	Regenerierte Zellulose
	Nicht weniger als 72 % (m/m)

	B.
	Additive (Zusatzstoffe)
	

	
	1.
	Feuchthaltemittel
	Nicht mehr als insgesamt 27 % (m/m)

	
	
	-
	Bis-(2-hydroxylethyl)ether [= Diethylenglykol]
	Nur für zu beschichtendes Zellglas, das für die Verpackung von nicht feuchten Lebensmitteln, d. h. die kein physikalisch freies Wasser an der Oberfläche haben, verwendet wird. Die Gesamtmenge an Bis-(2-hydroxylethyl)ether und Ethandiol in Lebensmitteln, die mit Folie dieser Art in Berührung gekommen sind, darf 30 mg/kg nicht überschreiten.

	
	
	-
	Ethandiol [= Monoethylenglykol]
	

	
	
	-
	1,3-Butandiol
	

	
	
	-
	Glycerin
	

	
	
	-
	1,2-Propandiol [= 1,2-Propylenglykol]
	

	
	
	-
	Polyethylenoxid [= Polyethylenglykol]
	Mittleres Molekulargewicht zwischen 250 und 1200.

	
	
	-
	1,2-Polypropylenoxid [= 1,2-Polypropylenglykol]
	Mittleres Molekulargewicht nicht mehr als 400 und mit einem Gehalt an freiem 1,3-Propandiol von nicht mehr als 1 % (m/m) in der Substanz.

	
	
	-
	Sorbit
	

	
	
	-
	Tetraethylenglykol
	

	
	
	-
	Triethylenglykol
	

	
	
	-
	Harnstoff
	

	
	2.
	Andere Additive (Zusatzstoffe)
	Nicht mehr als insgesamt 1 % (m/m).

	
	
	1. Gruppe
	Es darf von jeder einzelnen Substanz oder Gruppe von Substanzen eine Menge von nicht mehr als 2 mg/dm2 der unbeschichteten Folie vorhanden sein.

	
	
	-
	Essigsäure und ihre Ammonium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Natrium-Salze
	

	
	
	-
	Ascorbinsäure und ihre Ammonium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Natrium-Salze
	

	
	
	-
	Benzoesäure und Natriumbenzoat
	

	
	
	-
	Ameisensäure und ihre Ammonium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Natrium-Salze
	

	
	
	-
	Geradkettige, gesättigte oder ungesättigte Fettsäuren mit gerader Kohlenstoffzahl (C8-C20), Behensäure, Rizinolsäure und deren Ammonium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Natrium-, Aluminium- und Zink-Salze
	

	
	
	-
	Citronensäure, D- und L-Milchsäure, Maleinsäure, L-Weinsäure und ihre Natrium- und Kalium-Salze
	

	
	
	-
	Sorbinsäure und ihre Ammonium-, Calcium-, Magnesium-, Kalium- und Natrium-Salze
	

	
	
	-
	Amide geradkettiger, gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren mit gerader Kohlenstoffzahl (C8-C20) und Behensäureamid und Rizinolsäureamid
	

	
	
	-
	Natürlich vorkommende essbare Stärke- und Mehlsorten
	

	
	
	-
	Essbare Stärke- und Mehlsorten, chemisch modifiziert
	

	
	
	-
	Amylose
	

	
	
	-
	Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid
	

	
	
	-
	Glycerinester mit geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren mit gerader Kohlenstoffzahl (C8-C20) und/oder Citronensäure, Adipinsäure, 12-Hydroxystearinsäure (Oxystearin), Rizinolsäure
	

	
	
	-
	Ester des Polyoxyethylens (Anzahl der Oxyethylengruppen zwischen 8 und 14) mit geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren mit gerader Kohlenstoffzahl (C8-C20)
	

	
	
	-
	Sorbitester mit geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren mit gerader Kohlenstoffzahl (C8-C20)
	

	
	
	-
	Mono- und/oder Diester der Stearinsäure mit Ethandiol und/oder Bis-(2-Hydroxyethyl)ether und/oder Triethylenglykol
	

	
	
	-
	Oxide und Hydroxide des Aluminiums, Calciums, Magnesiums und Siliciums, Silicate und Silicathydrate des Aluminiums, Calciums, Magnesiums und Kaliums
	

	
	
	-
	Polyethylenoxid [= Polyethylenglykol]
	Mittleres Molekulargewicht zwischen 1200 und 4000.

	
	
	 
	Natriumpropionat
	

	
	
	2. Gruppe
	Die Gesamtmenge der Substanzen darf 1 mg/dm2 der unbeschichteten Folie nicht überschreiten. Von jeder einzelnen Substanz oder Gruppe von Substanzen darf nicht mehr als 0,2 mg/dm2 der unbeschichteten Folie (oder eine geringere Menge, sofern angegeben) vorhanden sein.

	
	
	-
	Alkyl-(C8-C18)benzolsulfonat, Natrium-Salz
	

	
	
	-
	Isopropylnaphthalinsulfonat, Natrium-Salz
	

	
	
	-
	Alkyl-(C8-C18)sulfat, Natrium-Salz
	

	
	
	-
	Alkyl-(C8-C18)sulfonat, Natrium-Salz
	

	
	
	-
	Dioctylsulfosuccinat, Natrium-Salz
	

	
	
	-
	Distearat des Di-hydroxyethyl-diethylentriaminmonoacetats
	Nicht mehr als 0,05 mg/dm2 der unbeschichteten Folie.

	
	
	-
	Ammonium-, Magnesium-, und Kaliumsalze des Laurylsulfates
	

	
	
	-
	N,N′-Disteraroyl-diaminoethan und N,N′-Di-palmitoyl-diaminoethan und N,N′-Di-oleoyl-diaminoethan
	

	
	
	-
	2-Heptadecyl-4,4-bis-(methylenstearat)oxazolin
	

	
	
	-
	Polyethylenaminostearamidethylsulfat
	Nicht mehr als 0,1 mg/dm2 der unbeschichteten Folie.

	
	
	3. Gruppe – Verankerungsmittel
	Die Gesamtmenge der (wärmehärtenden) Substanzen darf 1 mg/dm2 der unbeschichteten Folie nicht überschreiten.

	
	
	-
	Kondensationsprodukt aus Melaminformaldehyd, entweder nicht modifiziert oder modifiziert mit einem oder mehreren der nachstehenden Produkte: Butanol, Diethylentriamin, Ethanol, Triethylentetramin, Tetraethylenpentamin, Tris-(2-hydroxyethyl)amin, 3,3′-Diaminodipropylamin, 4,4′-Diaminodibutylamin
	Freies Formaldehyd: nicht mehr als 0,5 mg/dm2 der unbeschichteten Folie; freies Melamin: nicht mehr als 0,3 mg/dm2 der unbeschichteten Folie.

	
	
	-
	Kondensationsprodukt aus Melaminharnstoffformaldeyd, modifiziert mit Tris-(2-hydroxyethyl)amin
	Freies Formaldehyd: nicht mehr als 0,5 mg/dm2 der unbeschichteten Folie.

	
	
	 
	 
	Freies Melamin: nicht mehr als 0,3 mg/dm2 der unbeschichteten Folie.

	
	
	-
	Kationische vernetzte Polyalkylenamine
a) Polyamid-Epichlorhydrinharze auf Diaminopropylmethylamin- und Epichlorhydrinbasis
b) Polyamid-Epichlorhydrinharze auf Epichlorhydrin-, Adipinsäure-, Caprolactam-, Di-ethylentriamin- und/oder Ethylendiaminbasis
c) Polyamid-Epichlorhydrinharze auf Adipinsäure- Diethylentriamin- und Epichlorhydrinbasis oder in einer Mischung von Epichlorhydrin und Ammoniak
d) Polyamid-Polyamin-Epichlorhydrinharze auf Epichlorhydrin-, Dimethyladipat- und Di-ethylentriaminbasis
e) Polyamid-Polyamin-Epichlorhydrinharze auf Epichlorhydrin-, Adipinsäureamid- und Diaminopropylmethylaminbasis
	

	
	
	-
	Polyethylenamine und Polymethylenimine
	Nicht mehr als 0,75 mg/dm2 der unbeschichteten Folie.

	
	
	-
	Kondensationsprodukt aus Harnstoffformaldehyd, nicht modifiziert oder modifiziert mit einem oder mehreren der nachfolgenden Produkte:
Aminomethylsulfonsäure, Sulfanilsäure, Butanol, Diethylentriamin, Diaminodiethylamin, Methanol, Triethylentetramin, Tetraethylenpentamin, Guanidin, Natriumsulfit, Ethanol, 3,3'-Diaminodipropylamin, Diaminopropan, Diaminobutan
	Freies Formaldehyd: nicht mehr als 0,5 mg/dm2 der unbeschichteten Folie.

	
	
	4. Gruppe
	Die Gesamtmenge der Substanzen darf 0,01 mg/dm2 der unbeschichteten Folie nicht überschreiten.

	
	
	-
	Reaktionsprodukte von aminierten Speiseölen mit Polyethylenoxid
	

	
	
	-
	Laurylsulfat des Monoethanolamins
	





Abschnitt B
		Beschichtete Zellglasfolien 
Bezeichnung
	Einschränkungen

	A.
	Regenerierte Zellulose
	Siehe Abschnitt A

	B.
	Zusatzstoffe
	Siehe Abschnitt A

	C.
	Lacke
	

	
	1. Polymere
	Die Gesamtmenge der Stoffe darf 50 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln nicht überschreiten.

	
	
	-
	Celluloseethylether, -hydroxyethylether, -hydroxypropylether und -methylether
	

	
	
	-
	Cellulosenitrat
	Nicht mehr als 20 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit Lebensmitteln; Stickstoffgehalt zwischen 10,8 % (m/m) und 12,2 % (m/m) im Cellulosenitrat.

	
	2. Harze
	Die Gesamtmenge der Substanzen darf 12,5 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln nicht überschreiten; nur zur Herstellung von Zellglasfolien, die mit einer Beschichtung aus Cellulosenitrat beschichtet sind.

	
	
	-
	Kasein
	

	
	
	-
	Kolophonium [Wurzelharz] und/oder seine Polymerisations-, Hydrierungs- oder Disproportionierungsprodukte und deren Ester mit Methyl-, Ethyl- oder polyvalenten C2-C6-Alkoholen oder Gemischen dieser Alkohole
	

	
	
	-
	Kolophonium und/oder seine Polymerisations-, Hydrierungs- oder Disproportionierungsprodukte kondensiert mit Acrylsäure und/oder Maleinsäure und/oder Citronensäure, Fumarsäure und/oder Phthalsäure und/oder 2,2-Bis-(4-hydroxyphenyl)-Propan-Formaldehyd, verestert mit Methyl-Ethyl- oder polyvalenten C2-C6-Alkoholen oder Gemischen aus solchen
	

	
	
	-
	Ester des Bis-(2-hydroxyethyl)ethers mit Additionsprodukten des β-Pinen und/oder Diterpen (DL-limonen) und Maleinsäureanhydrid
	

	
	
	-
	Gelatine (Lebensmittelqualität)
	

	
	
	-
	Ricinusöl und seine Dehydratations- oder Hydrierungsprodukte und die Kondensationsprodukte mit Polyglycerin, Adipinsäure, Maleinsäure, Citronensäure, Phthalsäure und Sebacinsäure
	

	
	
	-
	Naturharze [Dammarharze]
	

	
	
	-
	Poly-β-pinen [Terpenharze]
	

	
	
	-
	Modifiziert (siehe Verankerungsmittel)
	

	
	3. Weichmacher
	Die Gesamtmenge der Stoffe darf 6 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln nicht überschreiten.

	
	
	-
	Acetyltributylcitrat
	

	
	
	-
	Acetyl-tri-(2-ethylhexyl)-citrat
	

	
	
	-
	Diisobutyladipat
	

	
	
	-
	Di-n-butyladipat
	

	
	
	-
	Di-n-hexylazelat
	

	
	
	-
	Dicyclohexylphthalat
	Nicht mehr als 4,0 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln.

	
	
	-
	Diphenyl-(2-ethylhexyl)phosphat
	Die Menge an Diphenyl-(2-ethylhexyl)phosphat darf höchstens betragen: a) 2,4 mg/kg des Lebensmittels, das mit dieser Art Folie in Berührung kommt, oder b) 0,4 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln.

	
	
	-
	Glycerinmonoacetat [= Monoacetin]
	

	
	
	-
	Glycerindiacetat [= Diacetin]
	

	
	
	-
	Glycerintriacetat [= Triacetin]
	

	
	
	-
	Dibutylsebacat
	

	
	
	-
	Di-n-butyltartrat
	

	
	
	-
	Diisobutyltartrat
	

	
	4. Andere Zusatzstoffe
	Die Gesamtmengen der Substanzen in der unbeschichteten Zellglasfolie und der Beschichtung zusammen dürfen insgesamt nicht mehr als 6 mg/dm2 der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln betragen.

	
	4.1. Zusatzstoffe, die im ersten Teil aufgeführt sind
	Die gleichen Einschränkungen wie im ersten Teil (die Mengen in mg/dm2 beziehen sich jedoch auf die Berührungsfläche mit den Lebensmitteln)

	
	4.2. Spezielle Zusatzstoffe für Beschichtungen:
	Es darf von jeder einzelnen Substanz oder Gruppe von Substanzen eine Menge von nicht mehr als 2 mg/dm2 (oder eine geringere Menge, sofern angegeben) der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln vorhanden sein.

	
	
	-
	1-Hexadecanol und 1-Octadecanol [Stearylalkohol]
	

	
	
	-
	Ester von geradkettigen, gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren mit gerader Kohlenstoffzahl C8-C20 und Ricinolsäure mit Ethanol, 1-Butanol, 1-Pentanol [Amylalkohol] und Oleylalkohol
	

	
	
	-
	Montanwachs, einschließlich Montansäuren (C26-C32) gereinigt und/oder deren Ester mit Ethandiol und/oder deren Calcium- und Kaliumsalze
	

	
	
	-
	Carnaubawachs
	

	
	
	-
	Bienenwachs
	

	
	
	-
	Espartowachs
	

	
	
	-
	Candelillawachs
	

	
	
	-
	Dimethylpolysiloxan
	Nicht mehr als 1 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln.

	
	
	-
	Epoxydiertes Sojaöl (mit einem Oxirangehalt zwischen 6 und 8 %)
	

	
	
	-
	Gereinigtes Paraffin und gereinigte mikrokristalline Wachse (Mikrowachse)
	

	
	
	-
	Pentaerythrittetrastearat
	

	
	
	-
	Mono- und Bis-(octadecyldiethylenoxid)phosphat
	Nicht mehr als 0,2 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln.

	
	
	-
	Aliphatische Säuren (C8-C20) verestert mit Mono- und/oder Bis-(2-hydroxyethyl)amin
	

	
	
	-
	2- und 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisol [= Butylhydroxyanisol (BHA)]
	Nicht mehr als 0,06 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln.

	
	
	-
	2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-phenol [= Butylhydroxytoluol (BHT)]
	Nicht mehr als 0,06 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln.

	
	
	-
	Di-n-octylzinn-bis(2-ethyl-hexyl)maleat
	Nicht mehr als 0,06 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln.

	
	5. Lösemittel
	Die Gesamtmenge der Stoffe darf 0,6 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln nicht überschreiten.

	
	
	-
	Butylacetat
	

	
	
	-
	Ethylacetat
	

	
	
	-
	Isobutylacetat
	

	
	
	-
	Isopropylacetat
	

	
	
	-
	Propylacetat
	

	
	
	-
	Aceton
	

	
	
	-
	1-Butanol
	

	
	
	-
	Ethanol
	

	
	
	-
	2-Butanol
	

	
	
	-
	2-Propanol
	

	
	
	-
	1-Propanol
	

	
	
	-
	Cyclohexan
	

	
	
	-
	Ethylenglykolmonobutylether
	

	
	
	-
	Ethylenglykolmonobutyletheracetat
	

	
	
	-
	Methylethylketon
	

	
	
	-
	Methylisobutylketon
	

	
	
	-
	Tetrahydrofuran
	

	
	
	-
	Toluol
	Nicht mehr als 0,06 mg/dm2 der Beschichtung auf der Berührungsfläche mit den Lebensmitteln.






Anhang 4
Grenzwerte für Blei und Kadmium aus Keramikgegenständen, emaillierten Gegenständen und Glaswaren, vgl. § 14
		Gegenstand1)
	Blei
	Kadmium

	Kategorie I:
	0,8 mg/dm2
	0,07 mg/dm2

	1
	Nicht füllbare Gegenstände.
	0,8 mg/dm2
	0,07 mg/dm2

	2
	Füllbare Gegenstände, deren innere Tiefe – gemessen zwischen dem tiefsten Punkt und der durch den oberen Rand gehenden waagrechten Ebene – 25 mm oder weniger beträgt (Flachwaren).
	0,8 mg/dm2
	0,07 mg/dm2

	3
	Gegenstände, die dazu bestimmt sind, daraus zu trinken (Mundrand).2)
	0,8 mg/dm2
	0,07 mg/dm2

	Kategorie II:
	4,0 mg/l
	0,3 mg/l

	Füllbare Gegenstände, ausgenommen Flachwaren (Kategorie I Nummer 2). 2)
	4,0 mg/l
	0,3 mg/l

	Kategorie III:
	1,5 mg/l
	0,1 mg/l

	1
	Kochgeräte, Bratgeräte.
	1,5 mg/l
	0,1 mg/l

	2
	Verpackungen und Lagerbehälter mit einem Fassungsvermögen von mehr als 3 Litern.
	1,5 mg/l
	0,1 mg/l





1) Ist ein Gegenstand mit einem Deckel versehen, sind der Behälter allein und die innere Oberfläche des Deckels getrennt zu analysieren. Die Summe der abgegebenen Mengen Blei oder Kadmium (mg) wird auf das Volumen (1) des Gegenstands (bei Kategorie I jedoch die Oberfläche des Gegenstands dm2) bezogen.
2) Becher und ähnliche Gegenstände zum Trinken müssen sowohl die Anforderungen für Kategorie I hinsichtlich der Abgabe vom Mundrand als auch die Anforderungen für Kategorie II erfüllen.

Anhang 5
Dokumentationsanforderungen für Unternehmen, die Lebensmittelkontaktmaterialien in Verkehr bringen, vgl. § 15
Die Dokumentationsanforderung gilt für alle Lebensmittelkontaktmaterialien, die auf einer früheren Stufe als der Einzelhandelsstufe in Verkehr gebracht werden. Siehe jedoch Nummer 4 in Bezug auf Keramik.
1) Kunststoff
Wenn Lebensmittelkontaktmaterialien, einschließlich Zwischenprodukten, aus Kunststoff auf einer früheren Stufe als der Einzelhandelsstufe in Verkehr gebracht werden, muss diesen eine Konformitätserklärung beigefügt sein, vgl. Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
Der Unternehmer beschafft darüber hinaus auf Nachfrage sachdienliche Unterlagen zum Nachweis, dass die Materialien und Gegenstände sowie die für die Herstellung dieser Lebensmittelkontaktmaterialien bestimmten Stoffe den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, entsprechen, vgl. Artikel 16 der Verordnung. Diese Unterlagen werden den Behörden zur Verfügung gestellt.
2) Recycelter Kunststoff
Ergänzende Anforderungen hinsichtlich der Konformitätserklärung sind Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 282/2008 der Kommission vom 27. März 2008 über Materialien und Gegenstände aus recyceltem Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 zu entnehmen.
3) Aktive und intelligente Lebensmittelkontaktmaterialien
Anforderungen hinsichtlich der Konformitätserklärung und Unterlagen sind Artikel 12 bzw. Artikel 13 der Verordnung Nr. 450/2009 der Kommission vom 29. Mai 2009 über aktive und intelligente Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, zu entnehmen.
4) Keramik
Wenn Keramik, die noch nicht mit Lebensmitteln in Berührung gekommen ist, in Verkehr gebracht wird, muss dieser bis einschließlich zur Einzelhandelsstufe eine schriftliche Erklärung gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates beigefügt sein. Die schriftliche Erklärung hat eine leichte Identifizierung der Waren zu ermöglichen, für die sie ausgestellt ist, und wird erneuert, wenn wesentliche Veränderungen bei der Herstellung zu Veränderungen der Blei- und Kadmiumlässigkeit führen. Die Erklärung ist vom Hersteller oder von einem in der Gemeinschaft niedergelassenen Verkäufer auszustellen. Die schriftliche Erklärung muss folgende Angaben enthalten:
a) Identität und Anschrift der Firma, die das keramische Fertigprodukt herstellt sowie des Importeurs, der dieses in die Europäische Gemeinschaft einführt;
b) Identität des Gegenstands;
c) Datum der Erklärung;
d) Bestätigung, dass der Keramikgegenstand die entsprechenden Anforderungen der vorliegenden Verordnung und der Verordnung Nr. 1935/2004 erfüllt.
Hersteller und Importeure von Keramikgegenständen beschaffen darüber hinaus auf Nachfrage sachdienliche Unterlagen zum Nachweis, dass die Keramikgegenstände die Grenzwerte für die Blei- und Kadmiumlässigkeit einhalten, und stellen diese den Kontrollbehörden zur Verfügung. Diese Dokumentation muss die Ergebnisse der durchgeführten Analysen, die Prüfbedingungen sowie Name und Anschrift des Laboratoriums, das die Prüfung durchgeführt hat, enthalten.
5) Sonstige Lebensmittelkontaktmaterialien, einschließlich Zwischenprodukten
Wenn andere Lebensmittelkontaktmaterialien als die in Nummer 1–4 genannten auf einer früheren Stufe als der Einzelhandelsstufe in Verkehr gebracht werden, muss diesen ebenfalls eine Konformitätserklärung beigefügt sein. Die schriftliche Konformitätserklärung hat eine leichte Identifizierung der Lebensmittelkontaktmaterialien oder Stoffe zu ermöglichen, für die sie ausgestellt ist, und muss belegen, dass die geltenden Vorschriften eingehalten werden. Die Konformitätserklärung wird erneuert, wenn wesentliche Änderungen bei der Herstellung zu Änderungen bei der Migration führen oder wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen.
Für diese Lebensmittelkontaktmaterialien beschafft der Unternehmer darüber hinaus auf Anfrage sachdienliche Unterlagen zum Nachweis, dass die Lebensmittelkontaktmaterialien sowie die für deren Herstellung bestimmten Stoffe/Zwischenprodukte den Anforderungen der vorliegenden Verordnung entsprechen, und stellt diese den Kontrollbehörden zur Verfügung. Diese Unterlagen können die Bedingungen und Ergebnisse von Prüfungen, Berechnungen, sonstige Angaben sowie Unbedenklichkeitsnachweise oder eine die Konformität belegende Begründung enthalten.

Anhang 6
Keramik, emaillierte Gegenstände und Glaswaren, vgl. § 16
A. Grundregeln für die Bestimmung der Blei- und Kadmiumlässigkeit
1. Versuchsbedingungen usw.
Versuchsflüssigkeit: 4 Vol.-% Essigsäure in frisch zubereiteter wässriger Lösung. Die Extraktion ist bei einer Temperatur von 22 ±2 °C und über eine Dauer von 24 ±0,5 Stunden durchzuführen.
Der Gegenstand wird so abgedeckt, dass seine Oberfläche in völliger Dunkelheit bleibt. Dies ist jedoch nicht erforderlich, wenn nur die Bleilässigkeit bestimmt werden soll.
2. Probenvorbereitungen
2.1. Nicht füllbare Gegenstände
Derjenige Teil der Oberfläche des Gegenstands, der nicht dazu bestimmt ist, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, ist zunächst mit einer geeigneten Schutzschicht zu überziehen, die so beschaffen ist, dass sie 4-prozentiger Essigsäurelösung standhält. Dann wird der Gegenstand so in einen Behälter mit einer bestimmten Menge Essigsäurelösung getaucht, dass derjenige Teil seiner Oberfläche, der dazu bestimmt ist, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, vollständig von der Versuchsflüssigkeit bedeckt wird.
2.2. Füllbare Gegenstände
Der Gegenstand wird (bis auf ein höchstens 1 mm unterhalb des Überlaufpunkts liegendes Niveau) mit 4-prozentiger Essigsäurelösung gefüllt. Bei Gegenständen mit flachem oder leicht geneigtem Rand darf der Abstand zwischen der Flüssigkeitsoberfläche und dem Überlaufpunkt jedoch höchstens 6 mm, den geneigten Rand entlang gemessen, betragen.
2.3 Gegenstände, deren Abgabe vom „Mundrand“ untersucht werden muss
Der Gegenstand wird so in einen Behälter mit 4-prozentiger Essigsäurelösung getaucht, dass ein 2 cm breiter Streifen am oberen Rand des Gegenstands von der Versuchsflüssigkeit bedeckt wird. Teile des Gegenstands, die nicht extrahiert werden sollen, aufgrund der Form des Gegenstands jedoch von der Versuchsflüssigkeit bedeckt werden, werden wie unter 2.1 beschrieben abgedeckt.
Zur Bestimmung der Oberfläche von Gegenständen der Kategorie I siehe Anhang 4 zu Keramikgegenständen, emaillierten Gegenständen und Glaswaren.
Die Oberfläche von nicht füllbaren Gegenständen (Kategorie I Nummer 1 in Anhang 4) wird als gesamte eingetauchte Oberfläche berechnet, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen kann und nicht bedeckt ist, vgl. Nummer 2.1, wobei etwaige Löcher im Gegenstand unberücksichtigt bleiben.
Die Oberfläche von Gegenständen nach Kategorie I Nummer 2 wird als Fläche der Oberfläche der eingefüllten Flüssigkeit wie unter Nummer 2.1 beschrieben berechnet.
Die Oberfläche von Gegenständen der Kategorie I Nummer 3 wird als Oberfläche eines 2 cm breiten Streifens am inneren und äußeren oberen Rand des Gegenstands, des sogenannten „Mundrands“, berechnet.
B. Analysemethode zur Bestimmung der Blei- und Kadmiumlässigkeit
1. Prinzip
Die spezifische Blei- und Kadmiumlässigkeit von Gegenständen wird mit 4-prozentiger Essigsäure über eine Dauer von 24 Stunden bei 22 °C bestimmt. Die Bestimmung der Blei- und/oder Kadmiumlässigkeit wird mithilfe einer instrumentellen Analysemethode durchgeführt.
Die abgegebenen Mengen Blei und Kadmium werden auf die Oberfläche oder das Volumen des Gegenstands bezogen.
2. Reagenzien
Alle Reagenzien müssen Analysequalität besitzen, sofern in diesem Anhang nichts anderes angegeben ist.
Unter „Wasser“ ist stets destilliertes Wasser oder Wasser entsprechender Qualität zu verstehen.
2.1. 4 Vol.-% Essigsäure in wässriger Lösung
In einen bis zur Hälfte mit Wasser gefüllten 1000-ml-Kolben werden 40 ml Eisessig gegeben und bis auf 1000 ml mit Wasser verdünnt. Diese Lösung muss am Tag des Extraktionsbeginns hergestellt sein.
2.2. Stammlösungen
Es werden Stammlösungen hergestellt, die in 4-prozentiger Essigsäure 1000 mg/l Blei und mindestens 500 mg/l Kadmium enthalten (2.1.).
3. Leistungskriterien der instrumentellen Analysemethode
3.1. Die Nachweisgrenze für Blei und Kadmium muss unter oder bei folgenden Werten liegen:
0,1 mg/l für Blei
0,01 mg/l für Kadmium
Die Nachweisgrenze wird definiert als die Konzentration des Elementes in der in Nummer 3.1 genannten 4-prozentigen Essigsäure, die ein Signal auslöst, das doppelt so hoch ist wie das Grundrauschen des Gerätes.
3.2. Die Bestimmungsgrenze für Blei und Kadmium muss unter oder bei folgenden Werten liegen:
0,2 mg/l für Blei
0,02 mg/l für Kadmium
3.3. Wiederfindungsrate
Die Wiederfindungsrate des der in Nummer 3.1 genannten 4-prozentigen Essigsäure zugesetzten Bleis und Kadmiums muss innerhalb 80–120 % der zugesetzten Menge liegen.
3.4. Spezifität
Die verwendete instrumentelle Analysemethode muss frei von Matrix- oder spektralen Interferenzen sein.
4. Vorgehensweise
4.1. Vorbereitung des Gegenstands für die Extraktion
Der Gegenstand muss sauber und frei von Fett oder anderen Stoffen sein, die die Analyse beeinflussen können. Der Gegenstand ist bei einer Temperatur von ca. 40 °C in einer Lösung mit flüssigem Haushaltsreinigungsmittel zu waschen. Danach ist er zuerst in Leitungswasser und dann in destilliertem Wasser (oder Wasser gleichwertiger Qualität) zu spülen. Dann ist der Gegenstand abzutropfen und trocknen zu lassen, wobei jegliche Verschmutzung zu vermeiden ist. Nach dieser Reinigung darf die zu prüfende Oberfläche nicht mehr berührt werden.
4.2. Bestimmung der Blei- oder Kadmiumkonzentration
Der so vorbereitete Gegenstand wird wie in Abschnitt A dieses Anhangs beschrieben extrahiert. Vor der Entnahme einer Probe des Extrakts zur Bestimmung der Blei- oder Kadmiumkonzentration, muss sichergestellt werden, dass diese homogen ist, ohne dass es zu einem Verlust an Extrakt oder zu einer Abreibung der Oberfläche des Gegenstands kommt. Bei jeder Messreihe ist das verwendete Reagenz einem vorherigen Leerversuch zu unterziehen.
Die Bestimmung der Blei- und/oder Kadmiumkonzentration wird unter geeigneten Prüfbedingungen durchgeführt.
Offizielle Anmerkungen
1 Die Verordnung enthält Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 84/500/EWG des Rates vom 15. Oktober 1984 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Keramikgegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, ABl. L 277 von 1984, Seite 12–16, geändert durch die Richtlinie 2005/31/EG der Kommission vom 29. April 2005, ABl. L 110 von 2005, Seite 36–39, der Richtlinie 2007/42/EG der Kommission vom 29. Juni 2007 über Materialien und Gegenstände aus Zellglasfolien, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, ABl. L 172 von 2007, Seite 71–82, und der Richtlinie 78/142/EWG des Rates vom 30. Januar 1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Vinylchlorid-Monomer enthaltende Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, ABl. L 44 von 1978, Seite 15–17. In die Verordnung wurden einige Vorschriften aus der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission vom 14. Januar 2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, ABl. L 12 von 2011, Seite 1–89, übernommen. Gemäß Artikel 288 AEUV gilt eine Verordnung unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Die Wiedergabe von EU-Verordnungen in der Verordnung liegt somit ausschließlich in praktischen Überlegungen begründet und berührt in keiner Weise die unmittelbare Geltung der EU-Verordnung in Dänemark. Die Verordnung wurde gemäß der Richtlinie 98/34/EG (Richtlinie über das Informationsverfahren) des Europäischen Parlaments und des Rates, geändert durch die Richtlinie 98/48/EG, als Entwurf notifiziert.
